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GoBD: Regelungen verstehen und  rechtssicher umsetzen

Schon bei der Erstveröffentlichung der Grundsätze zur ordnungsmäßigen Füh-
rung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in
elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) im Jahre 2014 wurde in
der Praxis stark über deren Inhalte diskutiert. Insbesondere im Rahmen von 
steuerlichen Betriebsprüfungen durch die Finanzbehörden führten diese Ver-
waltungsanweisungen zu Aussagen wie: „Wie sollen Unternehmen diese An-
forderungen denn alle in der Praxis umsetzen können?“. Auch die überarbeitete
Version aus dem Jahr 2019 führte nicht dazu, dass sich die Gemüter beruhigten.

Wie werden steuerrechtliche und außersteuerrechtliche Buchführungs- und 
Aufzeichnungspflichten von der Finanzverwaltung ausgelegt? Muss jedes Un-
ternehmen ein internes Kontrollsystem vorweisen? Was ist eine Verfahrens-
dokumentation? Welche Zertifizierungen erkennt die Finanzverwaltung an? 
Diese und weitere Fragen aus der Praxis gilt es zu erläutern.

Dieses Buch hilft Ihnen dabei, die passenden Antworten zu finden. Unterneh-
merinnen und Unternehmer, deren Steuerberaterinnen und Steuerberater, so-
wie alle an den GoBD Interessierte werden hier in ihrer täglichen Arbeit unter-
stützt. Beispielsfälle aus der Praxis verdeutlichen die Problematik.

Der Autor
Dipl.-Finanzwirt Tobias Teutemacher beschäftigt sich schon seit über 23 Jahren 
mit den unterschiedlichen Formen der Kassenführung bei bargeldintensiven 
Betrieben und den verschiedenen Formen der Manipulationen bei elektroni-
schen Aufzeichnungssystemen. Er schulte jahrelang in der Finanzverwaltung 
und an der Bundesfinanzakademie das „Risikomanagement bei Bargeschäften“. 
Im Rahmen der Beratungen zum Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an 
digitalen Grundaufzeichnungen wurde er im Finanzausschuss des deutschen 
Bundestages als Sachverständiger gehört. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge 
und -bücher sowie gefragter Vortragender zum Thema Kassenführung.
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Viele Unternehmen – auch im Bereich der KMU-Betriebe – haben in den letzten Jahren ihre
betrieblichen Prozesse digitalisiert. Vom Einkauf bis hin zum Verkauf lassen sich nunmehr be-
triebliche Abl!ufe darstellen.

Auch die BetriebsprÅfungen der FinanzbehÇrden haben sich an diese Ver!nderungen angepasst.
Mit neuen prozessorientierten PrÅfungsmethoden werden Einzeldaten, Schnittstellen, etc., von
Haupt-, Vor- und Nebensystemen dahingehend ÅberprÅft, ob die retrograde und progressive
PrÅfbarkeit der vom Unternehmen zur VerfÅgung gestellten Betriebsdaten progressiv und retro-
grad mÇglich ist.

FÅnf Jahre nach VerÇffentlichung der ersten Ausgabe der „Grunds!tze zur ordnungsm!ßigen
FÅhrung und Aufbewahrung von BÅchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form
sowie zum Datenzugriff“ (GoBD) wurde am 28.11.2019 die Neufassung verÇffentlicht, deren In-
halte im vorliegenden Buch n!her erl!utert werden.

Die Neufassung wurde erforderlich, um die Anpassungen an die gesetzlichen $nderungen durch
das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen (z. B. Normierung
der Einzelaufzeichnungspflicht) sowie Klarstellungen und Anpassungen an technische Entwick-
lungen einzuarbeiten.

Mit dem vorliegenden Buch sollen die wesentlichen Bestandteile des BMF-Schreibens n!her er-
l!utert werden. Die einzelnen KapitelÅberschriften des Buches entsprechen den Textziffern der
GoBD.

Der allgemeine Teil (Kapitel I) besch!ftigt sich mit den steuerlichen und außersteuerlichen Auf-
zeichnungspflichten und welche Bedeutung formell ordnungsm!ßige BuchfÅhrungen bzw. for-
mell ordnungsm!ßige Aufzeichnungen fÅr sp!tere Zusch!tzungen durch die Finanzverwaltung
haben. DarÅber hinaus werden grundlegende Begrifflichkeiten definiert. Auf welche Datenver-
arbeitungssysteme finden die GoBD Anwendung?

Es folgt die Verantwortlichkeit (Kapitel II) des Unternehmers.

Kapitel III stellt noch einmal die wichtigen Grunds!tze steuerlicher BuchfÅhrungs- und Auf-
zeichnungspflichten dar. Der Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und NachprÅfbarkeit sowie die
Grunds!tze zur Wahrheit, Klarheit und fortlaufenden Aufzeichnung. Denn auch im digitalen
Zeitalter muss es den PrÅferinnen und PrÅfern mÇglich sein, sich in angemessener Zeit einen
#berblick Åber die Unternehmen zu verschaffen.

Die Kapitel III – V machen deutlich, welche Bedeutung die Beleg-, Journal- und Kontenfunktion
im digitalen Zeitalter haben.

Ist ein internes Kontrollsystem verpflichtend fÅr Unternehmen. Wenn dieses fehlt, ist das ein
formeller Mangel? Die Antwort finden Sie in Kapitel VI.

Es folgt die Datensicherheit (Kapitel VII).

Von besonderer Bedeutung ist das Thema „Unver!nderbarkeit“ (Kapitel VIII). Wie kann ein Un-
ternehmen sicherstellen, dass seine Daten nicht gelÇscht oder manipuliert werden.



Wie sind Einzeldaten, elektronische Dokumente, etc. aufzubewahren, damit sie jederzeit in den
Aufbewahrungsfristen (sechs bzw. zehn Jahre) fÅr den Datenzugriff der FinanzbehÇrden bereit-
gestellt werden kÇnnen (s. Kapitel IX).

Kapitel X besch!ftigt sich mit einem Thema, dass in der Praxis der BetriebsprÅfung zwischen
Steuerberatern und PrÅfern/PrÅferinnen der Finanzverwaltung stark diskutiert wird: Welche Be-
deutung hat die Verfahrensdokumentation?

Zum Schluss erhalten Sie im Kapitel XII noch wichtige Informationen zum Datenzugriff der Fi-
nanzverwaltung auf die DV-Systeme der Unternehmen. Was dÅrfen die PrÅfer und PrÅferinnen?
Wo liegen die Grenzen?

Dieses Buch gibt die persÇnlichen Ansichten des Autors wieder und wurde nicht in dienstlicher
Eigenschaft geschrieben. Deshalb finden sich auch kritische $ußerungen zu einzelnen Themen
in diesem Buch. Sollten Sie Fehler finden und inhaltliche Anregungen haben, so wÅrde ich mich
freuen, wenn Sie mich kontaktieren. Auch fÅr kritische $ußerungen bin ich offen.

Greven, im Oktober 2020 Tobias Teutemacher

Kontakt Åber: T_Teutemacher@t-online.de

Betreff: Praxis GoBD 1. Auflage
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1. Nutzbarmachung außersteuerli. BuchfÅhrungs-/Aufzeichnungspflichten fÅr das Steuerrecht

1

I. Allgemeines
Die neuen „Grunds!tze zur ordnungsm!ßigen FÅhrung und Aufbewahrung von BÅchern, Auf-
zeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD)“1, bekannt
gegeben am 28.11.2019, sind Verwaltungsanweisungen. Sie regeln, wie bestimmte steuerliche
Gesetze (hier insbesondere die §§ 140 bis 148 AO) und steuerliche Sachverhalte durch die nach-
gelagerten LandesfinanzbehÇrden ausgelegt werden sollen. BMF-Schreiben stellen allgemeine
Weisungen i. S. der Art. 108 Abs. 3 Satz 2, 85 Abs. 3 GG dar. Sie dienen der Vollzugsgleichheit
(Grundsatz der Gleichm!ßigkeit der Besteuerung, § 85 AO). Sie binden die FinanzbehÇrden, nicht
dagegen die Gerichte. Mit ihrer Hilfe werden die Auslegung und Anwendung der Gesetze gere-
gelt, insbesondere aktuelle Rechts- und Verfahrensfragen.

Steuerpflichtigen wird empfohlen sich nach diesen Verwaltungsanweisungen zu richten.2

In den GoBD werden die Auslegungen der allgemeinen Grunds!tze ordnungsm!ßiger BuchfÅh-
rung und des Datenzugriffs – insbesondere bei DV-Systemen – aus Sicht der Finanzverwaltung
dargelegt. Mit gleichem Datum wurden weitere erg!nzende Informationen zur Datentr!ger-
Åberlassung bekannt gegeben. Das neue BMF-Schreiben vom 28.11.2019 tritt mit Wirkung vom
1.1.2020 an die Stelle des BMF-Schreibens vom 14.11.2014.3 Die neuen GoBD gelten somit
grunds!tzlich fÅr alle Veranlagungszeitr!ume, die nach dem 31.12.2019 beginnen.

Es wird von der Finanzverwaltung jedoch nicht beanstandet, wenn Steuerpflichtige die Grund-
s!tze der neuen GoBD auch auf Besteuerungszeitr!ume anwenden, die vor dem 1.1.2020 en-
den.4

1. Nutzbarmachung außersteuerlicher BuchfÅhrungs- und
Aufzeichnungspflichten fÅr das Steuerrecht

Zu Beginn der AusfÅhrungen zu den allgemeinen Anforderungen an die BuchfÅhrung und Auf-
zeichnungen gehen die GoBD auf die außersteuerlichen BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungs-
pflichten ein. Dabei wird klargestellt – § 140 AO selbst enth!lt keine neuen Verpflichtungen,
sondern der „außersteuerliche“ Zweck der Aufzeichnungen fÅhrt zu einer steuerlichen Verpflich-
tung. Die Vorschrift dient dazu, mÇglichst viele außersteuerliche Pflichten fÅr das deutsche
Steuerrecht nutzbar zu machen.

In Betracht kommen zum einen die allgemeinen BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungsvorschriften
des Handels-, Gesellschafts- (z. B. §§ 91 ff. AktG, §§ 41 ff. GmbHG) und Genossenschaftsrechts
(§ 33 GenG). Zum anderen fallen hierunter die BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten fÅr
bestimmte Betriebe (z. B. § 13 HeimG fÅr Alten- und Pflegeheime, Giftbuch bei Apotheken, etc.)
und Berufe (z. B. bei Fahrschulen nach dem Fahrlehrergesetz), die sich aus einer Vielzahl von Ge-
setzen und Verordnungen ergeben,5 z. B. dem Geldw!schegesetz.

1 BMF, Schreiben v. 28.11.2019 – IV A 4 – S 0316/13/10003, DOK 2019/0962810, BStBl. 2019 I S. 1269.

2 Bundesfinanzministerium, online abrufbar unter: http://go.nwb.de/x98t0 (Abruf 21.4.2020).

3 BMF, Schreiben v. 14.11.2014 – IV A 4 – S 0316/13/10003, BStBl. 2014 I S. 1450.

4 BMF, Schreiben v. 28.11.2019 – IV A 4 – S 0316/13/10003, DOK 2019/0962810, BStBl. 2019 I S. 1269, Rz. 184.

5 Siehe AEAO zu § 140 – BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten nach anderen Gesetzen.
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Zu „anderen Gesetzen“ i. S. des § 140 AO gehÇren auch ausl!ndische Rechtsnormen. Danach hat
derjenige Steuerpflichtige, der nach anderen Gesetzen als den Steuergesetzen BÅcher und Auf-
zeichnungen zu fÅhren hat, die fÅr die Besteuerung von Bedeutung sind, die Verpflichtungen,
die ihm nach den anderen (ausl!ndischen) Gesetzen obliegen, auch fÅr die Besteuerung zu er-
fÅllen.6 Im Urteilsfall war eine in Deutschland beschr!nkt kÇrperschaftsteuerpflichtige Aktienge-
sellschaft liechtensteinischen Rechts im Inland nach § 140 AO i.V. mit ihrer BuchfÅhrungspflicht
nach liechtensteinischem Recht buchfÅhrungspflichtig.

Die Aufz!hlung außersteuerlicher BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten kann an dieser
Stelle nur beispielhaft erfolgen. In der Praxis sind darÅber hinaus noch eine Vielzahl von gewer-
berechtlichen und/oder branchenspezifischen Aufzeichnungspflichten zu beachten, die hier
nicht alle einzeln aufgelistet werden kÇnnen.

Aus meiner Sicht w!re es fÅr Steuerpflichtige und Unternehmen sinnvoll, wenn das BMF im In-
ternet eine Zusammenstellung aller außersteuerrechtlichen Rechtsnormen verÇffentlichen wÅr-
de, die ggfs. viertelj!hrlich, halbj!hrlich oder nur j!hrlich aktualisiert wird. Gerade fÅr Existenz-
grÅnder/-innen w!re eine solche Zusammenstellung hilfreich, denn die Nichtbeachtung der ge-
setzlichen Regelungen zu den Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten fÅhrt i. d. R. zu
Sanktionen durch die FinanzbehÇrden, wie:

" Sch!tzungen nach § 162 Abs. 2 AO,

" Anwendung von Zwangsmitteln nach § 328 AO oder

" Ahndung nach § 379 Abs. 1 AO.

Ohne Bedeutung ist, welche Ziele mit den außersteuerrechtlichen BuchfÅhrungs- und Aufzeich-
nungspflichten einhergehen. Wichtig ist, dass deren Inhalte von steuerrechtlichem Interesse,
d. h. steuerlich relevant sind.

An dieser Stelle sei angemerkt, dass in den gesamten BMF-Schreiben zu den GoBD die Begriff-
lichkeit „steuerlich relevante Daten“ nicht mehr genutzt wird. Dieses l!sst den Schluss zu, dass
die Finanzverwaltung alle Unterlagen und Daten, die im Zusammenhang mit BuchfÅhrungs-
und Aufzeichnungspflichten stehen, als aufbewahrungspflichtig ansieht und den FinanzbehÇr-
den im Rahmen von AußenprÅfungen i. S. der §§ 193 ff. AO oder Nachschauen (Umsatzsteuer-
Nachschau, Lohnsteuer-Nachschau, Kassen-Nachschau) vorgelegt werden mÅssen. Dabei mÅs-
sen nur die Unterlagen und Daten aufbewahrt werden, fÅr die auch eine Aufzeichnungsver-
pflichtung besteht.

6 BFH, Urteil v. 14.11.2018 – I R 81/16 –, BFHE 263, 108, BStBl. 2019 II S. 390.
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AABBBB.. 11:: PPrrÅÅffuunnggsssscchheemmaa aauußßeerrsstteeuueerrlliicchhee BBuucchhffÅÅhhrruunnggss-- uunndd AAuuffzzeeiicchhnnuunnggssppfflliicchhtteenn

Außersteuerliche Buchführungs- oder
Aufzeichnungspflicht?

Ja

Ja

Bücher und Aufzeichnungen sind
für die Besteuerung von Bedeutung

Aufbewahrungspflicht

Nein

Keine Aufbewahrungspflicht

2. Steuerliche BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten
Die steuerlichen BuchfÅhrungs- und Aufzeichnungspflichten ergeben sich sowohl aus der AO
als auch aus den Einzelsteuergesetzen. Eine Vielzahl der AO-rechtlichen Pflichten entspricht den
handelsrechtlichen Grunds!tzen ordnungsm!ßiger BuchfÅhrung (siehe auch Abschn. 3). Die fol-
gende #bersicht zeigt eine beispielhafte Auflistung wichtiger AO-rechtlicher BuchfÅhrungs-
und Aufzeichnungspflichten:



I. Allgemeines
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Abgabenordnung

§ 90 Abs. 3 AO Mitwirkungspflichten der Beteiligten

§ 141 AO BuchfÅhrungspflicht bestimmter Steuerpflichtiger
(Normierung der origin!ren steuerlichen BuchfÅhrungs- und Aufzeich-
nungspflichten, wenn sich nicht bereits eine BuchfÅhrungspflicht nach
§ 140 AO ergibt.)

§ 143 AO Aufzeichnung des Wareneingangs fÅr gewerbliche Unternehmer

§ 144 AO Aufzeichnung des Warenausgangs fÅr gewerbliche Unternehmer, die nach
der Art ihres Gesch!ftsbetriebs Waren an andere gewerbliche Unterneh-
mer zur Weiterver!ußerung oder zum Verbrauch als Hilfsstoffe liefern
(Großh!ndler) sowie Land- und Forstwirte, die nach § 141 AO buchfÅh-
rungspflichtig sind.

§ 145 AO Allgemeine Anforderungen an BuchfÅhrung und Aufzeichnungen

§ 146 AO Ordnungsvorschriften fÅr die BuchfÅhrung und Aufzeichnungen

Abs. 1 und Abs. 3
Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und NachprÅfbarkeit

Abs. 1 Satz 1
Grunds!tze der Einzelaufzeichnung, Vollst!ndigkeit, Richtigkeit, zeitge-
rechten Buchung und Aufzeichnung sowie der Ordnung

Abs. 1 Satz 2
Grundsatz der Pflicht zur t!glichen Aufzeichnung von Kasseneinnahmen
und Kassenausgaben

Abs. 2
BÅcher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind im Geltungs-
bereich der AO zu fÅhren und aufzubewahren.

Abs. 3
Die Buchungen und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen sind in einer
lebenden Sprache vorzunehmen.

Abs. 4
Grundsatz der Unver!nderbarkeit

Abs. 5
Die BÅcher und die sonst erforderlichen Aufzeichnungen kÇnnen auch auf
Datentr!gern gefÅhrt werden.

§ 146a AO Ordnungsvorschrift fÅr die BuchfÅhrung und fÅr Aufzeichnungen mittels
elektronischer Aufzeichnungssysteme; Verordnungserm!chtigung


